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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 

TOP DS-Nr. Titel 
 

 

1  Mitteilungen und Anfragen 
 

 

2 MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 –  
Gemeindesteuer-Schadensausgleich 

 
 

3 MV-3/2019 Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 nach §123a HGO 
 
 

4 MV-6/2019 Haushaltsvollzugsbericht: Dezember 2018,  1. – 4. Quartal 
 

 

5 MV-5/2019 Haushalt 2019 
Genehmigung zur Haushaltssatzung 

 

 

6 VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis 

 

 

7 VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis 
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis 

 
 

 FA-1/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.02.2019 
hier: Ärztehaus 

 
 

8 VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main 

 
 

9 VL-13/2019 Festlegung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl 2019 
 

 
 
Niederschrift 
 
Die Vorsitzende, Frau Rita Schramm, eröffnete um 19.00 Uhr die Sitzung der Gemeindevertretung und begrüßte 
die Anwesenden. Sie informierte darüber, dass Herr Wilhelm Gimbel verstorben sei, der von 1989 bis 1993 Mitglied 
der Gemeindevertretung und von 1993 bis 2006 im Gemeindevorstand ehrenamtlich tätig gewesen und bei seinem 
Ausscheiden aus den parlamentarischen Gremien mit der Ehrenmedaille in Silber ausgezeichnet worden sei. Sie 
bat die Anwesenden, sich zu einer Gedenkminute zu erheben. 
 
Frau GVV Schramm stellte fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht geladen wurde und die 
Gemeindevertretung mit 18 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig versammelt sei. Gemäß Empfehlung des 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses seien die TOP 7 und 8 mit Beratung und alle weiteren ohne Aussprache 
vorgesehen. 
Die Vorsitzende informierte darüber, dass zum Tagesordnungspunkt „Allgemeinmedizinische Versorgung“ 
Ergänzungen der FLB- und SPD-Fraktion vorliegen würden, die bereits an die Mitglieder verteilt und für die heutige 
Sitzung eingearbeitet worden seien. Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung lagen nicht vor, die 
Tagesordnung galt somit beschlossen. 
 

TOP DS-Nr. Titel 
 
 

1  Mitteilungen und Anfragen 

 
Sportlerehrung am 10.03.2019 
 
Herr Bürgermeister Kusicka lud die Mandatsträger zur diesjährigen Sportlerehrung am Sonntag, dem 10.03.2019, 
um 10.00 Uhr, im Bürgerzentrum, ein und teilte mit, dass er sich über einen regen Besuch freuen würde. 
 
Demonstration mit Lichter-Zug gegen die geplante C-Trasse der Bahn am 01.03.2019 
 
Der Bürgermeister informierte über ein Schreiben der Stadt Lampertheim über die am Freitag, dem 1. März 2019, 
ab 17.30 Uhr, geplante Demonstration durch den Lampertheimer Wald, als Zeichen gegen die C-Trasse der Bahn 
von Frankfurt nach Mannheim. Die Information ist der Niederschrift als Anlage 1 beigefügt.  
 
 

2 MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 - Gemeindesteuer-
Schadensausgleich 

 

Bemerkungen: 
 

Die Mitteilungsvorlage wurde zur Kenntnis genommen. 
Die Präsentation des Bürgermeisters ist als Anlage 2 beigefügt. 
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3 MV-3/2019 Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 nach §123a HGO 
 

Bemerkungen: 
 

Die Mitteilungsvorlage wurde zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

4 MV-6/2019 Haushaltsvollzugsbericht: Dezember 2018,  1. – 4. Quartal 
 

Bemerkungen: 
 

Die Mitteilungsvorlage wurde zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

5 MV-5/2019 Haushalt 2019 
Genehmigung zur Haushaltssatzung 

 

Bemerkungen: 
 

Die Mitteilungsvorlage wurde von Herrn Bürgermeister Kusicka kurz 
erläutert. Er ging hierbei nochmals auf das Schreiben des Kreises 
Bergstraße ein. 

 

 
 

6 VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis 

 

Bemerkungen: 
 

Für den Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss hob die stellvertretende 
Vorsitzende, Frau GV Iovine, hervor, dass die Änderung aufgrund einer 
Anregung in der letzten Bürgerversammlung erfolgt sei. Im Ausschuss sei 
die Änderung einstimmig empfohlen worden. 

 

Beschluss: 
 

Die 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten 
der Gemeinde Biblis wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 Ja Nein Enthaltung 

 18   

 
 
 

7 VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis 
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis 

 

Bemerkungen: 
 

Der Bürgermeister informierte darüber, dass in der gemeinsamen 
Ausschusssitzung am vergangenen Donnerstag, zu der Herr Dr. Porikis 
eingeladen worden sei, sehr intensiv über das Thema diskutiert wurde. 
Es bestehe Konsens seitens der Politik, dass sich die Gemeinde in die 
allgemeinmedizinische Versorgung der Bibliser Bürger einbringen müsse, 
um diese sicherzustellen und Herrn Dr. Porikis unterstützen und 
entlasten zu können. 
 
Für die Realisierung eines „Ärzte-/ Gesundheitshauses“ gebe es drei 
Möglichkeiten, die auch bereits in der gemeinsamen Ausschusssitzung 
angesprochen worden seien: 
 
 
1. Projektrealisierung ohne Förderung 
 
Hierbei würde die Gemeindevertretung die Entscheidung treffen, ein 
Ärzte- /Gesundheitshaus zu bauen und dieses vollumfänglich aus 
eigenen Mitteln zu finanzieren. Die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen würden unabhängig vom Stadtumbau erfolgen, so dass 
gemeindliche Rücklagen um den entsprechenden Betrag unwiderruflich 
abgeschmolzen werden würden und keine Co-Finanzierung durch Land, 
Bund oder EU erfolge. 
 
2. Projektrealisierung über den Stadtumbau (Städtebauförderung) 
 
Bei dieser Vorgehensweise erfolge die Finanzierung nur anteilig aus 
eigenen Mitteln, so dass sich die gemeindlichen Rücklagen um einen 
deutlich geringeren Betrag reduzieren würden. Die Förderquote sei von 
den Finanzmitteln des Landes/Bundes abhängig und liege voraussichtlich 
unter 50%.  
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3. Projektrealisierung über Stadtumbau (Städtebauförderung) mit EFRE-   
    Antrag 
 
Hierbei erfolge die Finanzierung anteilig aus eigenen Mitteln unter 
Ausschöpfung der maximal möglichen Förderung. Da die Förderquote 
über EFRE bis zu 85% (50% EFRE und 35% Stadtumbau) betrage, 
würde von den gemeindlichen Rücklagen ein deutlich niedrigerer Betrag 
abgeschöpft und die Bürger am wenigsten belastet. 
Die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen erfolgen bei 
diesen beiden Varianten 2 und 3 durch den Stadtumbau (BauGB). 
 
Die Verwaltung habe den Fraktionen vorgeschlagen, das Rathaus-
Quartier Süd, also den rückwärtigen Bereich des Rathauses, zur 
Realisierung des Projektes vorzusehen, da es im ISEK bereits als 
Maßnahme 1.M.2 definiert sei und nur die Zielrichtung geändert werden 
müsse, da dieses als Mehrgenerationenhaus angedacht sei. Hierdurch 
gewinne man erheblich Zeit und erhalte die größtmögliche Förderung. 
 
Aus dem für Fördermittel zuständigen Umweltministerium habe er 
gestern Abend noch Rückmeldung erhalten. Aus dessen Sicht sei die 
Maßnahme sehr gut und das Projekt wurde gelistet. Wegen der 
Antragstellung erfolge ein monatlicher Abgleich zwischen der WI Bank 
und dem Ministerium und es sei ein geschätztes Kostenvolumen von 3 
Millionen Euro im Ministerium gelistet. Im Idealfall erhalte man somit 1,5 
Millionen Euro aus EFRE-Mitteln.  
Wichtig sei, nun eine Planung mit entsprechender Kalkulation zu 
erstellen, die eine hinreichende Planreife mit Genehmigungsqualität 
aufweise, um den Antrag zeitnah einreichen zu können. Zusammen mit 
oder kurz vor der EFRE-Antragstellung solle nochmals Kontakt mit dem 
Ministerium aufgenommen werden, um die zügige Finanzierung durch 
Umschichtung von EFRE-Mitteln sicherzustellen.  
 
Man müsse nun eine klare Entscheidung hinsichtlich des Standortes 
treffen und die Frage der Rechtskonstellationen klären, um dann die 
weiteren Schritte, wie Planung, Gestaltung und Umsetzung vornehmen 
zu können. 
Herr Bürgermeister Kusicka wies darauf hin, dass von der FLB- und auch 
der SPD-Fraktion Ergänzungen zum Beschlussvorschlag vorgelegt 
worden seien, die er versucht habe, in einen neuen, heute aktuell 
vorliegenden, Beschlussvorschlag einzuarbeiten. Er hoffe, dass dieser 
heute eine gemeinsame Zustimmung finden werde und man die 
Maßnahme dadurch auf den Weg bringen könne.  
Die entsprechenden Informationen vom Ministerium habe er erst gestern 
erhalten.  
  
Frau GV Iovine teilte für den Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss mit, 
dass der Tagesordnungspunkt eingehend beraten und noch kein 
Beschluss hierzu gefasst worden sei. 
 
Für die CDU-Fraktion betonte Herr GV Platz, dass Herr Dr. Porikis im 
Ausschuss die angespannte Situation der ärztlichen Versorgung in Biblis 
sehr deutlich vorgetragen habe. Er wies darauf hin, dass es in der 
Vergangenheit bereits verschiedene Bestrebungen gegeben habe, um 
Besserung zu erzielen, diese hätten aber leider zu keinem Erfolg geführt. 
Der nun aktuell vorliegende neue Beschlussvorschlag des 
Bürgermeisters mit den von FLB- und SPD-Fraktion eingearbeiteten 
Ergänzungen sei aussagekräftig und zeitlich am schnellsten umsetzbar, 
da das betreffende Gelände bereits im Förderprogramm enthalten sei 
und daher nun die Planung und Umsetzung erfolgen könne. Auch habe 
der Bürgermeister bereits Erfahrungen mit EFRE-Förderung. Die CDU-
Fraktion stimme dem vorliegenden Beschlussvorschlag zu. 
 
Herr GV Fischer teilte mit, dass er den von der FLB-Fraktion 
eingereichten Punkt 3 nicht im neuen Beschlussvorschlag berücksichtigt 
sehe, insbesondere den Punkt „Förderungsunschädlicher 
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Vorhabenbeginn“, um die Maßnahme auch sofort beginnen zu können. 
Auch seien die angesprochene Arbeitsgruppe mit Vertretern von CDU, 
SPD und FLB sowie die Hinzuziehung eines Architektenbüros nicht im 
Beschlussvorschlag genannt. Soweit die Punkte nicht Berücksichtigung 
finden würden, werde man dem Beschlussvorschlag nicht zustimmen. Er 
betonte ausdrücklich, dass es seiner Fraktion darum gehe, die 
Maßnahme schneller umsetzen zu wollen. 
 
Herr Bürgermeister Kusicka stellte heraus, dass im beschlossenen 
Stadtumbaukonzept für das Areal hinter dem Rathaus bereits 100.000,-- 
Euro für Planungsmaßnahmen vorgesehen seien. Er wies darauf hin, 
dass die Vertreter der Parteien über die Lenkungsgruppe involviert seien. 
 
Für die SPD-Fraktion stellte Herr GV Fiedler in Ergänzung zu den bereits 
in den vergangenen Sitzungen gemachten Ausführungen nochmals klar 
heraus, dass die Kassenärztliche Vereinigung anders rechne als die 
Gemeinde. So erfolge die Berechnung nicht nach Gemeinden, sondern 
nach Regionen. Es werde in die Regionen Odenwald, Bergstraße und 
Ried sowie noch in zwei weitere Gemeinden im Neckartal eingeteilt, 
daher zeichne sich eine Verschiebung ab.  
Zu den von der SPD-Fraktion eingereichten Ergänzungen zum 
Beschlussvorschlag teilte er mit, dass diese zwar nicht als Punkt 3, 
dennoch aber in den Beschlussvorschlag eingearbeitet worden seien. 
Seine Fraktion stimme dem Beschlussvorschlag daher zu. 
Er betonte, dass neben dem Bau die Rechtskonstellation eine 
entscheidende Frage sei, wie gestaltet und organisiert werde. Die 
Entscheidung hierüber müsse gut überlegt sein, da diese weit in die 
Zukunft wirke. Man müsse sich daher beim Planungsprozess auch genau 
überlegen und prüfen, ob es möglich sei, über die Arztstellen hinaus auch 
gesundheitsrelevante Einrichtungen, die es in Biblis vielleicht auch noch 
nicht gebe, im „Gesundheits-/Ärztehaus“ mit anzusiedeln oder auch eine 
Apotheke zu integrieren. 
 
Zum Schluss der Debatte bat Herr Bürgermeister Kusicka um eine 
konstruktive Umsetzung zum Wohle der Bürger. Soweit Herr GV Fischer 
andere Areale für die Maßnahme vorschlage, könne er dies tun. Das 
Gelände im Bereich hinter dem Rathaus sei aus den genannten Gründen 
Vorschlag der Verwaltung. In Ergänzung hierzu wies er darauf hin, dass 
das Entwicklungskonzept für dieses Areal ein Mehrgenerationenhaus 
vorsehe. Er habe bereits darauf hingewiesen, dass dieses dann 
abgeändert werden müsse. Hierfür benötige er aber die Zustimmung der 
Gemeindevertretung. 
 
Frau GVV Schramm fasste zusammen, dass ein neuer und heute an das 
Gremium ausgeteilter Beschlussvorschlag des Bürgermeisters zur 
Abstimmung vorliege. 
Die SPD-Fraktion habe signalisiert, dass sie mit diesem überarbeiteten 
Beschlussvorschlag einverstanden sei und keine separate Abstimmung 
über die eingereichte Ergänzung mehr wünsche, da diese entsprechend 
berücksichtigt worden sei. 
Auf Rückfrage teilte Herr GV Fischer mit, dass er eine separate 
Abstimmung über die von der FLB-Fraktion eingereichte Ergänzung 
(Punkt 3) wünsche. 
 
Die Vorsitzende wies darauf hin, über die Punkte 1 und 2 des neuen 
Beschlussvorschlages und Punkt 3 der FLB-Fraktion getrennt abstimmen 
zu lassen: 
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Beschlüsse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 

 

1.  Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, den Förderantrag zur    
     Revitalisierung von Siedlungsflächen aus EFRE-Mitteln zu stellen. 
 
     Hierzu sind die Maßnahme des ISEK 1.M.2 Rathaus-Quartier Süd zu    
     modifizieren und die Planungen, wie vorgesehen, 2019 (HH-Mittel   
     stehen zur Verfügung) aufzunehmen und zur Planreife zu führen. 
 
     Die Lenkungsgruppe ist fortlaufend (mind. 1x im Quartal) über den  
     Sachstand zu informieren. 
 
 
beschlossen,    14 Ja-Stimmen,   1 Nein-Stimme,    3  Enthaltungen 
 
 
2.  Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mögliche  
     Rechtskonstellationen zu eruieren, die einen gemeinsamen Betrieb  
     eines Gesundheitshauses mit dem ortsansässigen  
     Allgemeinmediziner ermöglichen und der Gemeindevertretung zur  
     Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
einstimmig,     18 Ja-Stimmen 
 
 
3.  Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, bei der Landesbank  
     Hessen-Thüringen im Rahmen der Beantragung von EFRE Mitteln  
     unter Bezug: 5. Abs. 3, 4 und 5 (Erklärung des Antragstellers) auf eine  
     kurzfristige Zusage (schriftlich) eines „Förderungsunschädlichen  
     Vorhabenbeginns“ zu bestehen. 
 
     Falls dies nicht gewährt wird, ist unverzüglich eine Arbeitsgruppe  
     „Ärztehaus“ unter Beteiligung je eines Vertreters der CDU, FLB und  
     SPD zu gründen, eine verbindliche Standortauswahl zu treffen und  
     unter Hinzuziehung eines Architektenbüros mit den Planungsarbeiten  
     zu beginnen. Herr Dr. Porikis ist zu den Planungsgesprächen  
     hinzuzuziehen sowie ein Konzept zur späteren Übernahme bzw.  
     Betrieb dieses Objektes zu erarbeiten. 
 
 
abgelehnt,         7 Ja-Stimmen,   11 Nein-Stimmen 
 
 

 

  
 
 

8 FA-1/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.02.2019 
hier: Ärztehaus 

 

Bemerkungen: 
 

Herr GV Fischer erklärte, den Antrag der FLB-Fraktion weiter aufrecht 
erhalten zu wollen, da die als Punkt 3 von der FLB-Fraktion eingereichte 
Ergänzung zum Beschlussvorschlag der VL-11/2019 nicht greife. 
 
Es wurde mitgeteilt, dass der Antrag im Ausschuss nicht behandelt 
worden sei. 
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Beschluss: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Gemeindeverwaltung zu 
beauftragen, ein Konzept zur schnellen Realisierung zur Schaffung eines 
Ärztehauses unter gemeindlicher Kontrolle, Ausführung und Eigentum zu 
erarbeiten und darzustellen. 
Hierbei soll ein Gremium, bestehend aus Vertretern der drei Fraktionen 
CDU, FLB, SPD geschaffen werden, die hier ein unmittelbares 
Mitsprache- und Vorschlagsrecht haben sowie die gesamte Maßnahme 
begleiten. 
Im Haushalt sind somit bis zu 2 Millionen Euro bereitzustellen. 
 

 

Abstimmungsergebnis:  abgelehnt, 7 Ja-Stimme(n), 11 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 Ja Nein Enthaltung 

 7 11  

 
 
 

8 VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main 

 

Bemerkungen: 
 

Der Vorsitzende des BGLU-Ausschusses informierte ausführlich über 
Vorlage und die Beratung in den Ausschüssen. Am Bahnübergang 
Gemeindesee habe man sich für die Variante eines geraden Weges nach 
der Bahnüberquerung, vom Ort kommend, und beim Bahnübergang an 
der Pfaffenaue für die kostengünstigere Variante, der Sanierung des 
Istzustandes, ausgesprochen. Der Beschlussvorschlag wurde in beiden 
Ausschüssen empfohlen. 

 

Beschluss: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Sach- und Rechtslage 
dargelegte Vorgehensweise und beauftragt die Verwaltung, die 
notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. 

 

Abstimmungsergebnis:  Einstimmig, 18 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 Ja Nein Enthaltung 

 18   

 
 
 

9 VL-13/2019 Festlegung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl 2019 
 

Bemerkungen: 
 

Es wurde darüber informiert, dass der Beschlussvorschlag im Haupt-, 
Finanz- und Sozialausschuss einstimmig empfohlen worden sei. 

 

 
Beschluss: 

 

 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß § 42 (3) HGO den 
Wahltermin für die Bürgermeisterwahl auf den 27. Oktober 2019 zu 
terminieren. Als möglicher Termin für eine Stichwahl wird der 10. 
November 2019 festgelegt. 

 

Abstimmungsergebnis:  Einstimmig, 18 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 Ja Nein Enthaltung 

 18   

 
 
 
 
 
 
 
 

Schramm    Wolf 

Vorsitzende                                        (Schriftführerin) 
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1 GV  20. Februar 2019

Herzlich Willkommen
zur Sitzung 

der Gemeindevertretung

Biblis, den 20. Februar 2019

2 GV  20. Februar 2019

Anfragen und Mitteilungen
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3 GV  20. Februar 2019

MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 - Gemeindesteuer-Schadensausgleich

Stellungnahme HSGB
Sehr geehrter Herr Wohlgemuth,

die Gemeinde Biblis dürfte eine „Sondersteuer“ für den Betreiber des Zwischenlagers 
nicht „erfinden“. Zur Rechtmäßigkeit der Einführung einer solchen Abgabe als Steuer 
ist auszuführen, dass nach Art. 105 Abs. 2a des Grundgesetzes (GG) i. V. m. § 7 Abs. 2 
KAG in Hessen die Gemeinden die Befugnis zur Gesetzgebung (Satzungsgebung) über 
örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern haben, solange und soweit sie nicht 
bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind, diese nicht vom Land erhoben 
werden oder den Landkreisen vorbehalten sind.

4 GV  20. Februar 2019

MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 - Gemeindesteuer-Schadensausgleich

Stellungnahme HSGB
Aufwandsteuern zielen auf die in der Vermögens- und Einkommensverwendung für 
den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende besondere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen, welche durch den Gebrauch von Gütern, das 
Halten eines Gegenstandes oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen vermutet 
wird. Belastet werden soll lediglich der über die Befriedigung der allgemeinen Lebens-
führung hinausgehende Aufwand, der Teil des persönlichen Lebensbedarfs und der 
persönlichen Lebensführung ist, und nur die in diesem Konsum zum Ausdruck 
kommende besondere Leistungsfähigkeit (BVerwG, Urt. v. 11.07.2012, Az. 9 CN 1/11 –
juris, Rn. 13). 
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5 GV  20. Februar 2019

MV-4/2019 Antrag der FLB-Fraktion vom 28.09.2018 - Gemeindesteuer-Schadensausgleich

Stellungnahme HSGB
Der Betrieb eines Zwischenlagers ist aber gerade nicht auf Einkommensverwendung, 
sondern auf Einkommenserzielung angelegt. Zudem dürfte eine solche Steuer mit 
dem in Art. 105 Abs. 2a GG enthaltenen Verbot einer Gleichartigkeit mit bundes-
gesetzlich geregelten Steuern (insb. Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer) kollidieren.

David Rauber
Hessischer Städte- und Gemeindebund

6 GV  20. Februar 2019

MV-3/2019 Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 nach §123a HGO

Mitteilungstext

Nach § 123a HGO ist der Gemeindevertretung jährlich ein Beteiligungsbericht 
vorzulegen.

Dieser ist für das Jahr 2017 als Anlage beigefügt.

.
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7 GV  20. Februar 2019

MV-6/2019 Haushaltsvollzugsbericht: Dezember 2018,  1. – 4. Quartal

8 GV  20. Februar 2019
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9 GV  20. Februar 2019

10 GV  20. Februar 2019

MV-5/2019 Haushalt 2019
Genehmigung zur Haushaltssatzung

Mitteilungstext:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach Erteilung des 
Einvernehmens durch das Regierungspräsidium Darmstadt am 22.01.2019 von der 
Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße genehmigt.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Sach-/Rechtslage
Es ist allgemein festzustellen, dass der Bedarf an Ganztagsplätzen mit Mittagessen in 
letzter Zeit deutlich zugenommen hat. Hierzu beigetragen hat sicherlich auch die 
Gebührenneuregelung in Hessen.

Vom allgemeinen Verständnis her ist davon auszugehen, dass in einer Einrichtung, die 
Ganztagsplätze anbietet, auch in entsprechender Anzahl Mittagessensplätze zur 
Verfügung stehen. Auf Grund der vorhandenen Räumlichkeiten kann dies jedoch 
weder in den kommunalen noch in den kirchlichen Einrichtungen gewährleistet 
werden. 
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Sach-/Rechtslage
Zur Klarstellung und insbesondere zur Vermeidung von Missverständnissen bei der 
Anmeldung eines Kindes sollte klar dokumentiert werden, dass in den kommunalen 
Einrichtungen nur eine begrenzte Anzahl an Mittagessensplätzen aus zwingenden 
räumlichen Gründen vorgehalten werden kann. Andernfalls würden die in den 
jeweiligen Betriebsgenehmigungen festgelegten Betreuungskapazitäten nicht mehr in 
vollem Umfang zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, für die 
Einrichtungen in Biblis und Wattenheim die Höchstzahl der Mittagessensplätze in der 
Satzung festzuschreiben und aufgrund der Begrenzung die Auswahlkriterien klar 
festzulegen.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Sach-/Rechtslage
Damit hat die Gemeinde Biblis als Träger bzw. die für die Vergabe der begrenzt zur 
Verfügung stehenden Plätze zuständige Kindergartenleitung eine klar definierte 
Rechtsgrundlage für ihre Entscheidungen.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Artikel I
§ 3 (3) und (4) werden neu gefasst.

(3) Bevorzugt aufgenommen werden zunächst Kinder, die aus besonderen sozialen 
und pädagogischen Gründen der Förderung und Betreuung bedürfen bzw. deren 
Aufnahme vom zuständigen Jugendamt empfohlen wird. Danach werden ferner 
entsprechend § 24 SGB VIII bevorzugt die Kinder berufstätiger und in beruflicher Aus-, 
Fort- und Weiterbildung befindlicher Erziehungsberechtigter bzw. Erziehungsbe-
rechtigter in Ausbildung, Fortbildung etc. , aufgenommen, die aus diesem Grund auf 
einen Betreuungsplatz angewiesen sind, wenn die Berufstätigkeit, das Ausbildungs-
verhältnis und Studium durch entsprechende schriftliche Bescheinigung des 
Arbeitgebers, Ausbildungsträgers oder Hochschule nachgewiesen wird.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

(4a) Geschwister von Kindern, die bereits in der Tagesstätte aufgenommen wurden, 
können bevorzugt in derselben Einrichtung aufgenommen werden, wenn die Plätze 
nicht von aus anderen Gründen bevorzugt aufzunehmenden Kindern (nach Abs. 3) 
beansprucht werden.

(4b) Die Ganztagsplätze und/oder die Plätze mit Mittagsbetreuung werden vorrangig 
an Kinder vergeben, deren Erziehungsberechtigte berufstätig sind und/oder die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 3 erfüllen, insbesondere wenn es sich dabei um 
Alleinerziehende handelt. Die regelmäßige Berufstätigkeit oder Ausbildung über den 
Nachmittag ist jährlich durch schriftliche Bestätigung nachzuweisen.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

(4c) Bleiben unter Berücksichtigung der Vorrangregelung unter Abs. 4b 
Mittagessensplätze frei, kann die Leitung der Einrichtung diese Plätze nach Warteliste 
vergeben. Diese Vergabe erfolgt nur begrenzt solange nicht die Vorrangregelung 
greift. In diesen Fällen erlischt der Anspruch zum nächsten Monatsbeginn und zwar in 
umgekehrter Reihenfolge wie aufgenommen wurde.

Artikel II

§ 4 (4) wird folgendermaßen ergänzt (Satz 2 neu)

In der Kindertagesstätte Pusteblume beträgt die Höchstzahl der Mittagessensplätze 75 
und in der Kindertagesstätte Glückskäfer 40.
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VL-121/2018 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis

Beschlussentwurf:

Die 4. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der 
Gemeinde Biblis wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Sach-/Rechtslage

Die allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis hat sich in den vergangenen Jahren 
durch die Aufgabe von Praxen verschlechtert. Dass das Thema nicht nur in der 
Bevölkerung diskutiert wird, zeigten die Ausführungen der in der Gemeinde-
vertretung vertretenen Fraktionen während der Debatte zum Haushalt 2019.

Inzwischen gibt es neben der gesetzlich festgelegten Möglichkeit eines Medizi-
nischen Versorgungszentrums (MVZ) verschiedenste Varianten zur möglichen 
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung für die heimische Bevölkerung.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Sach-/Rechtslage

Als aktuellstes Beispiel ist das Gesundheitsversorgungszentrum Oberzent zu 
nennen, welches im letzten Jahr mit Unterstützung des Hessischen 
Sozialministerium eröffnet wurde.

Betrachtet man sich die Analyse der ambulanten medizinischen Versorgung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV Hessen) und deren Ermittlung 
gemeindebezogener, fiktiver Versorgungsgrade für den Kreis Bergstraße auf Basis 
des Jahres 2015, so ist festzustellen, dass Biblis hierbei einen  Versorgungsgrad von 
knapp 57 % erreicht.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Beschlussentwurf (Stand 18.02.2019)

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt den Förderantrag zur Revitalisierung von 
Siedlungsflächen aus EFRE-Mitteln zu stellen. 

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mögliche Rechtskonstellation zu 
eruieren, die einen gemeinsamen Betrieb eines Gesundheitshauses mit dem 
ortsansässigen Allgemeinmediziner ermöglichen und der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Ergänzungsantrag der FLB mit Schreiben (Email) vom 19.02.2019

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

in Ergänzung der Antragsvorlage „Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis“ 
beantragen wir zu den vorgesehenen zwei Punkten noch einen dritten hinzuzufügen 
den wir als Voraussetzung unserer Zustimmung ansehen.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

3. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt bei der Landesbank Hessen-Thüringen 
im Rahmen der Beantragung von EFRE Mitteln unter Bezug: 5. Abs. 3, 4 und 
5 (Erklärung des Antragstellers) auf eine kurzfristige Zusage (schriftlich) eines 
„Förderungsunschädlichen Vorhabenbeginn“ zu bestehen.

Falls dies nicht gewährt wird, ist unverzüglich eine Arbeitsgruppe „Ärztehaus“ 
unter Beteiligung je eines Vertreters der CDU, FLB und SPD zu gründen, eine 
verbindlichen Standortauswahl zu treffen und unter Hinzuziehung eines 
Architektenbüros mit der Planungsarbeiten zu beginnen hat. Herr Dr. Porikis ist zu 
den Planungsgesprächen hinzuzuziehen sowie ein Konzept zur späteren 
Übernahme bzw. Betrieb dieses Objektes zu erarbeiten! 
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Ergänzungsantrag der SPD mit Schreiben (Email) vom 19.02.2019

Sehr geehrte Frau Schramm,
wir bitten nachfolgenden Punkt drei in den Beschlussvorschlag aufzunehmen:
In der Arbeitsgruppe Strukturwandel soll regelmäßig ( mindestens einmal im Quartal ) 
über den Fortschritt der Maßnahme berichtet werden. Die Planung soll losgelöst von 
der Entscheidung über die EFRE-Mittel vorangetrieben werden.

Mit freundlichen Grüßen 
Josef Fiedler, SPD-Fraktion 
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Beschlussentwurf der Verwaltung Teil I (Stand 20.02.2019)

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt den Förderantrag zur Revitalisierung von 
Siedlungsflächen aus EFRE-Mitteln zu stellen. 
Hierzu ist die Maßnahme des ISEK 1.M.2 Rathaus-Quartier Süd zu modifizieren und 

die Planungen wie vorgesehen 2019 (HH-Mittel stehen zur Verfügung) 

aufzunehmen und zur Planreife zu führen. 

Die Lenkungsgruppe ist fortlaufend (mind. 1x im Quartal) über den Sachstand zu 

informieren.
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VL-11/2019 Allgemeinmedizinische Versorgung in Biblis
Nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis

Beschlussentwurf der Verwaltung Teil II (Stand 20.02.2019)

2. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mögliche Rechtskonstellation zu 
eruieren, die einen gemeinsamen Betrieb eines Gesundheitshauses mit dem 
ortsansässigen Allgemeinmediziner ermöglichen und der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
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FA-1/201 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.02.2019 
hier: Ärztehaus
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FA-1/201 Antrag der FLB-Fraktion vom 08.02.2019 
hier: Ärztehaus

BeschlussBeschlussvorschlag der FLB-Fraktion:

Die Gemeindevertretung beschließt, die Gemeindeverwaltung zu beauftragen, ein 
Konzept zur schnellen Realisierung zur Schaffung eines Ärztehauses unter gemeind-
licher Kontrolle, Ausführung und Eigentum zu erarbeiten und darzustellen.

Hierbei soll ein Gremium, bestehend aus Vertretern der drei Fraktionen CDU, FLB, 
SPD geschaffen werden, die hier ein unmittelbares Mitsprache- und Vorschlagsrecht 
haben sowie die gesamte Maßnahme begleiten.

Im Haushalt sind somit bis zu 2 Millionen Euro bereitszustellen.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Sach-/Rechtslage
Die DB Netz AG Regionalbereich Mitte beabsichtigt die Bahnübergänge (BÜ) entlang 
der Strecke 4010 Mannheim Hbf – Frankfurt/Main zu erneuern . Die Notwendigkeit 
der Maßnahme geht auf eine erhöhte Störanfälligkeit der eingesetzten Technik zurück. 
Des Weiteren besteht gemäß Technischer Mitteilung TM 2013 – 059 ein 
Umbauverbot.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Bahnübergang Josef-Seib-Straße (Pfaffenaue)BÜ 26-5

Der Bahnübergang Josef-Seib-Straße (Pfaffenaue) ist ein landwirtschaftlicher Weg, der 
durch das Land Hessen als Radweg ausgewiesen wurde. Hier schlägt die Verwaltung 
vor, mit dem Land Hessen in die Verhandlungen einzutreten, um den gemeindlichen 
Anteil zu reduzieren, da der Erhalt des BÜ aufgrund des Radweges im vorrangigen 
Interesse des Landes liegen sollte.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Bahnübergang Gemeindesee BÜ 27-2

Die Erneuerung des BÜ an dieser Stelle ist aus Sicht der Gemeinde sehr von Interesse, 
da der Gemeindesee im Zuge des Stadtumbaus deutlich aufgewertet werden soll. 
Insofern wird hier die Kostenbeteiligung der Gemeinde zu 1/3 wohl nicht vermeidbar 
sein.
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VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Bahnübergang Neue Friedhofstraße BÜ 28-6

Bei einem möglichen Rückbau wäre noch die Kostenbeteiligung der Gemeinde zu 
diskutieren, da die Vorteile überwiegen und auf Seiten der DB Netz AG liegen. Die 
Kosten, die für eine Beseitigung des BÜ von der Gemeinde Biblis zu tragen wären, 
belaufen sich auf geschätzte 60.000,-- €. Dem gegenüber steht ein Kostenanteil der 
Gemeinde von rund 700.000,-- € bei einer Erneuerung des BÜ.



26.02.2019

21

41 GV  20. Februar 2019

42 GV  20. Februar 2019



26.02.2019

22

43 GV  20. Februar 2019

VL-12/2019 Erneuerung Bahnübergänge entlang der Strecke 4010 Mannheim 
Hauptbahnhof – Frankfurt am Main

Beschlussentwurf

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Sach- und Rechtlage dargelegte 
Vorgehensweise und beauftragt die Verwaltung die notwendigen Schritte in die Wege 
zu leiten.
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VL-13/2019 Festlegung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl 2019

Beschlussentwurf:

Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß § 42 (3) HGO den Wahltermin für die 
Bürgermeisterwahl auf den 27. Oktober 2019 zu terminieren. Als möglicher Termin für 
eine Stichwahl wird der 10. November 2019 festgelegt.
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Gemeinde Biblis

Darmstädter Straße 25 · 68647 Biblis

Tel. 06245 28-0 · Fax 06245 28-00

www.gemeinde-biblis.de

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
und einen guten Heimweg!
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